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Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 
insbesondere auf Titel XVIII, sowie auf den Vertrag über die Europäische Union, 
insbesondere Artikel 5 Absatz 3,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 14. Dezember 2021 mit dem 
Titel „Der neue europäische Rahmen für urbane Mobilität“ (COM(2021)0811),

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission vom 14. Dezember 2021 über 
Leitlinien der Union für den Aufbau eines transeuropäischen Verkehrsnetzes 
(COM(2021)0812) und insbesondere Erwägung 52 und Artikel 40 über Anforderungen 
an städtische Knoten,

– unter Hinweis auf das Paket „Fit für 55“ der Kommission vom 14. Juli 2021 zur 
Umsetzung des europäischen Grünen Deals,

– unter Hinweis auf das Paket zur Mobilität in der Stadt von 2013 und dessen Evaluierung 
(SWD(2021)0048),

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2021/1153 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 7. Juli 2021 zur Schaffung der Fazilität „Connecting Europe“1,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 24. Juni 2021 mit gemeinsamen Bestimmungen für den Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds Plus, den 
Kohäsionsfonds, den Fonds für einen gerechten Übergang und den Europäischen 
Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds sowie mit Haushaltsvorschriften für diese 
Fonds und für den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds, den Fonds für die innere 
Sicherheit und das Instrument für finanzielle Hilfe im Bereich Grenzverwaltung und 
Visumpolitik2 (Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen),

1 ABl. L 249 vom 14.7.2021, S. 38.
2 ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 159.



– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2021/1058 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 24. Juni 2021 über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 
und den Kohäsionsfonds1,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2021/1059 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 24. Juni 2021 über besondere Bestimmungen für das aus dem 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung sowie aus Finanzierungsinstrumenten 
für das auswärtige Handeln unterstützte Ziel „Europäische territoriale Zusammenarbeit“ 
(Interreg)2,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2021/241 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 12. Februar 2021 zur Einrichtung der Aufbau- und Resilienzfazilität3,

– unter Hinweis auf die Richtlinie (EU) 2019/1161 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 20. Juni 2019 zur Änderung der Richtlinie 2009/33/EG über die Förderung 
sauberer und energieeffizienter Straßenfahrzeuge4,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2016/2338 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 14. Dezember 2016 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 
über die Öffnung des Marktes für inländische Schienenpersonenverkehrsdienste5,

– unter Hinweis auf das Programm „Digitales Europa“,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 30. Juni 2021 mit dem Titel 
„Eine langfristige Vision für die ländlichen Gebiete der EU – Für stärkere, vernetzte, 
resiliente und florierende ländliche Gebiete bis 2040“ (COM(2021)0345),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 3. März 2021 mit dem Titel 
„Union der Gleichheit: Strategie für die Rechte von Menschen mit Behinderungen 
2021–2030“ (COM(2021)0101),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 3. Mai 2022 mit dem Titel „Die 
Menschen in den Mittelpunkt stellen – nachhaltiges und inklusives Wachstum sichern – 
das Potenzial der Gebiete in äußerster Randlage der EU erschließen“ 
(COM(2022)0198),

– unter Hinweis auf die Neue Leipzig-Charta über die transformative Kraft der Städte für 
das Gemeinwohl, die auf dem informellen Ministertreffen am 30. November 2020 
angenommen wurde,

– unter Hinweis auf den am 30. Mai 2016 von den für Stadtentwicklung zuständigen 
Ministern der EU-Mitgliedstaaten vereinbarten Pakt von Amsterdam, mit dem die 
EU-Städteagenda ins Leben gerufen wurde,

– unter Hinweis auf die Agenda 2030 der Vereinten Nationen für nachhaltige 
Entwicklung, insbesondere auf das Nachhaltigkeitsziel Nr. 11 über nachhaltige Städte 

1 ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 60.
2 ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 94.
3 ABl. L 57 vom 18.2.2021, S. 17.
4 ABl. L 188 vom 12.7.2019, S. 116.
5 ABl. L 354 vom 23.12.2016, S. 22.



und Gemeinden,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. Februar 2022 zu den 
Herausforderungen für städtische Gebiete in der Zeit nach der COVID-19-Krise1,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 6. Oktober 2021 zu dem EU-Politikrahmen 
für die Straßenverkehrssicherheit im Zeitraum 2021 bis 2030 – Empfehlungen für die 
nächsten Schritte auf dem Weg zur „Vision Null Straßenverkehrstote“2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 3. Juli 2018 zu der Rolle der Städte im 
institutionellen Gefüge der Union3,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. März 2018 zur Rolle der Regionen und 
Städte in der EU bei der Umsetzung des auf der COP21 abgeschlossenen Pariser 
Klimaschutzübereinkommens4,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 9. September 2015 zur städtischen 
Dimension der EU-Politikfelder5,

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen zum Thema „Der 
neue Rahmen für urbane Mobilität“6,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses für regionale Entwicklung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Verkehr und Tourismus 
(A9‑0108/2023),

A. in der Erwägung, dass Gruppen mit besonderen Bedürfnissen Menschen mit 
Behinderungen und eingeschränkter Mobilität, ältere Menschen, Frauen oder Menschen, 
die Kinder begleiten, umfassen, die ihr Recht auf Mobilität, Bildung, Spiel und Arbeit 
in vollem Umfang ausüben;

B. in der Erwägung, dass öffentliche Verkehrsmittel herkömmliche Dienste wie 
Eisenbahn-, U-Bahn-, Straßenbahn- oder Busnetze sind;

C. in der Erwägung, dass man unter kollektiven Verkehrsmitteln öffentliche 
Verkehrsmittel und neuartige Dienste versteht, die auf der gemeinsamen Nutzung, auf 
Nachfrage, flexiblen neuen Geschäftsmodellen und sonstigen Mobilitätskonzepten 
beruhen und mit denen mehrere Fahrgäste gemeinsam befördert werden;

D. in der Erwägung, dass Mikromobilität elektrisch und nichtelektrisch betriebene 
persönliche Mobilitätshilfen wie Fahrräder, E-Bikes, Elektroroller, Hoverboards, 

1 ABl. C 342 vom 6.9.2022, S. 2.
2 ABl. C 132 vom 24.3.2022, S. 45.
3 ABl. C 118 vom 8.4.2020, S. 2.
4 ABl. C 162 vom 10.5.2019, S. 31.
5 ABl. C 316 vom 22.9.2017, S. 124.
6 ABl. C 498 vom 30.12.2022, S. 17.



Monowheels usw. umfasst;

E. ist der Erwägung, dass aktive Mobilität sowohl den Transport von Personen als auch 
von Gütern umfasst, der entweder auf menschlicher körperlicher Aktivität oder einer 
Kombination eines Elektromotors mit menschlicher Kraft, wie z. B. im Falle von E-
Bikes, beruht;

F. in der Erwägung, dass mit dem Vorschlag der Kommission zur Verbesserung des 
transeuropäischen Verkehrsnetzes (TEN-V) das Ziel verfolgt wird, ein EU-weites 
nachhaltiges, wirksames, zugängliches und multimodales Verkehrsnetz aufzubauen und 
unter anderem Pläne für Städte für eine nachhaltige urbane Mobilität (SUMP) zu 
erarbeiten;

G. in der Erwägung, dass in dem von der Kommission vorgeschlagenen EU-Rahmen für 
urbane Mobilität bekräftigt wird, dass der Entwicklung des kollektiven Verkehrs, 
insbesondere des öffentlichen Verkehrs, und der aktiven Mobilität auf nationaler und 
lokaler Ebene Vorrang eingeräumt werden sollte und dass diese in den Mittelpunkt der 
Bemühungen um eine nachhaltige städtische Mobilität gestellt werden sollten;

H. in der Erwägung, dass jeder Rahmen für urbane Mobilität auf das Allgemeininteresse, 
die Befriedigung der Bedürfnisse der Menschen und die Förderung der wirtschaftlichen 
und sozialen Entwicklung der Mitgliedstaaten ausgerichtet sein muss und städtische 
Mobilität daher zusammen mit den verschiedenen Wirtschaftszweigen geplant und in 
diese integriert sowie darauf ausgerichtet werden muss, das kollektive Verhalten zu 
verändern und durch eine Vielzahl erschwinglicher, zugänglicher, effizienter, 
intelligenter und nachhaltiger Verkehrslösungen nachhaltigere Städte, die eine bessere 
Lebensqualität bieten, zu schaffen;

I. in der Erwägung, dass die Europäische Umweltagentur warnend darauf hingewiesen 
hat, dass die verkehrsbedingten Emissionen zwischen 2013 und 2019 angestiegen sind, 
und dass mit Ausnahme eines Rückgangs im Jahr 2020 aufgrund von Lockdowns, die 
als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie eingeführt wurden, weiterhin mit einem 
Anstieg der verkehrsbedingten Emissionen gerechnet wird;

J. in der Erwägung, dass Personalmangel und unsichere Arbeitsplätze die wirtschaftliche 
Nachhaltigkeit des Verkehrssektors und folglich die der Rahmen für die städtische 
Mobilität bedrohen;

K. in der Erwägung, dass die Organisation des Verkehrs in der Stadt von der Interaktion 
mit ihrer Umgebung abhängt;

L. in der Erwägung, dass mit dem Rahmenprogramm „Horizont Europa“ im Zeitraum 
2021–2023 359,3 Millionen EUR zugunsten der Zielsetzung klimaneutraler und 
intelligenter Städte bereitgestellt werden, da bis 2030 in der EU insgesamt 100 Städte 
klimaneutral werden sollen1; in der Erwägung, dass die von der Europäischen 
Kommission zur Erreichung dieses Ziels vorgeschlagenen Forschungs- und 
Innovationsmaßnahmen unter anderem auf eine umweltfreundliche Stadtplanung 
abzielen;

1 Europäische Kommission, Horizont 2020. 



M. in der Erwägung, dass sich die Gesamtkosten des Verkehrs für die Gesellschaft auf 
schätzungsweise 987 Milliarden EUR pro Jahr belaufen; in der Erwägung, dass sich 
diese Zahl in Umweltkosten (44 %), Unfallkosten (29 %) und Kosten infolge von 
Verkehrsüberlastung (27 %) aufschlüsseln lässt; in der Erwägung, dass 
565 Milliarden EUR dieser Kosten auf den privaten Pkw-Verkehr entfallen, dass aber 
Abgaben auf Kraftstoff und Eigentum sowie Mautgebühren nur knapp die Hälfte dieser 
Kosten (267 Milliarden EUR) ausmachen, was bedeutet, dass die externen Kosten des 
Verkehrs noch nicht vollständig internalisiert sind; in der Erwägung, dass diese 
negativen externen Effekte unverhältnismäßig stark Personen mit niedrigerem 
Einkommen betreffen1;

N. in der Erwägung, dass 75 % der gesamten CO2-Emissionen in Städten entstehen (16), 
etwa 23 % der verkehrsbedingten Emissionen der EU aus städtischen Gebieten 
stammen, heute 70 % der Unionsbürger in Städten leben und sich ihr Anteil im Jahr 
2050 voraussichtlich auf fast 84 % belaufen wird, weshalb die Städte eine wichtige 
Rolle bei der Verwirklichung der Ziele des Grünen Deals spielen;

O. in der Erwägung, dass die Verkehrsüberlastung die EU jährlich etwa 270 Mrd. EUR 
kostet und daher eine der größten Herausforderungen für die städtische Mobilität 
darstellt, da die Mehrzahl der Europäer von Luftverschmutzung, Lärmbelastung und 
städtischer Hitze betroffen sind;

P. in der Erwägung, dass im Rahmen der Überarbeitung der Richtlinie über die 
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden2 Fortschritte der Mitgliedstaaten beim Übergang 
zu einer grünen Wirtschaft durch Bestimmungen über den Aufbau der Infrastruktur für 
die Elektromobilität, einschließlich der schnelleren Bereitstellung von Ladepunkten, 
und über Fahrradparkplätze erleichtert werden sollten;

Q. in der Erwägung, dass die Elektromobilität in den Mitgliedstaaten und Regionen in der 
EU derzeit unterschiedlich weit entwickelt ist und konkrete Ausnahmen und Flexibilität 
eingeführt werden sollten, damit die Mitgliedstaaten und Regionen mit einem weniger 
entwickelten Markt für Elektromobilität Fortschritte beim ökologischen Wandel 
erzielen können; in der Erwägung, dass besondere Aufmerksamkeit darauf gerichtet 
werden sollte sicherzustellen, dass die Kapazität des Energienetzes dem Bedarf der 
derzeitigen und künftigen Elektrofahrzeuge entspricht und dass entsprechende Margen 
bei den Planungsreserven für Strom aus dem Netz berücksichtigt werden;

R. in der Erwägung, dass es in den letzten Monaten zu einem beispiellosen Anstieg der 
Ölpreise gekommen ist und die künftige Entwicklung unklar ist; in der Erwägung, dass 
es von äußerster Wichtigkeit ist, den Verbrauch fossiler Brennstoffe zu verringern; in 
der Erwägung, dass nach Ansicht der Internationalen Energieagentur die 
Geschwindigkeitsreduzierung eine wirksame Maßnahme ist, um dies zu erreichen;

S. in der Erwägung, dass der öffentliche Verkehr zwei Millionen Menschen sichere 
Arbeitsplätze vor Ort in Gemeinschaften überall in der EU sowie viele verschiedene 
Karrierewegen und Beschäftigungsmöglichkeiten bietet und Mitarbeiter 

1 Sonderbericht 6/2020 des Europäischen Rechnungshofs über nachhaltige urbane 
Mobilität in der EU

2 Richtlinie 2010/31/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Mai 2010 
über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (ABl. L 153 vom 18.6.2010, S. 13).



unterschiedlichster Herkunft beschäftigt; in der Erwägung, dass während der Pandemie 
ein erheblicher Teil dieses Personals beurlaubt werden musste und sich insbesondere in 
Mitgliedstaaten mit niedrigen Sozialversicherungsleistungen und einer schwachen 
tarifvertraglichen Abdeckung viele entschlossen, den Sektor zu verlassen;

T. in der Erwägung, dass der Arbeitskräftemangel im öffentlichen Verkehrswesen in 
jüngster Zeit zu einer Reduzierung der Verkehrsdienstleistungen, einschließlich der 
Streichung von Nacht- und Wochenenddiensten und der Kürzung von Strecken, geführt 
hat; in der Erwägung, dass sich dies negativ auf die inklusive Mobilität auswirkt und 
den sozialen Zusammenhalt sowie den Zugang der schwächsten Nutzer, deren Mobilität 
sich ausschließlich auf öffentliche Verkehrsmittel stützt, zu Beschäftigung, Bildung und 
Gesundheitsversorgung gefährdet; in der Erwägung, dass die Mobilitätsarmut in der 
gesamten EU zunimmt;

U. in der Erwägung, dass ein effizienter Personen-, Dienstleistungs- und Güterverkehr, 
einschließlich des städtischen Güterverkehrs und der Logistik, für eine funktionierende 
städtische Wirtschaft von wesentlicher Bedeutung ist und dass in Städten überall in der 
EU innovative Lösungen und bewährte Verfahren zu beobachten sind; in der Erwägung, 
dass nachhaltige städtische Logistikpläne angesichts der Zunahme des Güterverkehrs- 
und Logistikvolumens eine wichtige Rolle spielen können;

V. in der Erwägung, dass die Lieferungen des elektronischen Handels an Verbraucher 
infolge der Pandemie 2020 um 25 % zugenommen haben und der Anstieg der 
Lieferungen auf der letzten Meile und ihrer Auswirkungen in städtischen Gebieten 
anhalten dürfte;

W. in der Erwägung, dass der Busverkehr 40 % des kollektiven Straßenverkehrs in der EU 
ausmacht;

X. in der Erwägung, dass Mobilität wichtig und unverzichtbar für die sozioökonomische 
Inklusion und ein entscheidender struktureller Faktor für die Entwicklung von 
Gesellschaften, ihre Fähigkeit, Einzelpersonen, Gemeinschaften, produktive 
Wirtschaftszweige und Dienstleistungssektoren sowie verschiedene Regionen und 
Kulturen zusammenzubringen, und die Förderung des territorialen und sozialen 
Zusammenhalts, der wirtschaftlichen Dynamik und der Umweltqualität und -bilanz ist;

Y. in der Erwägung, dass die städtische Verkehrspolitik nicht einfach nur Mobilität 
anbieten, sondern auch sicherstellen sollte, dass ihre Dienstleistungen zugänglich sind, 
wobei verstärkt darauf geachtet werden sollte, dass der Zugang für alle Menschen, 
unabhängig von ihrem Einkommen, Alter, Gesundheitszustand oder Wohnort (d. h. 
städtisch oder stadtnah oder ländlich), erschwinglich ist;

Z. in der Erwägung, dass der kollektive und insbesondere der öffentliche Verkehr, auch in 
den Vororten, im Hinblick auf seine Kapazitäten, seine geografische Abdeckung, seine 
Frequenzen und seine Erschwinglichkeit ausgebaut werden muss;

AA. in der Erwägung, dass öffentliche Verkehrssysteme für alle Bürger und insbesondere für 
Nutzer, die Gruppen mit besonderen Bedürfnissen angehören, zugänglich sein müssen;

AB. in der Erwägung, dass verschiedene Städte und Mitgliedstaaten der EU in Reaktion auf 
die derzeitige Energiekrise Maßnahmen, wie etwa die Senkung der Fahrpreise für 



öffentliche Verkehrsmittel, ergriffen haben;

AC. in der Erwägung, dass neuartige Dienste, die gemeinsam genutzt werden, auf Abruf 
bereitgestellt werden, flexibel sind und auf neuen Geschäftsmodellen für 
Mobilitätsdienste beruhen, die herkömmlichen öffentlichen Verkehrsmittel ergänzen; in 
der Erwägung, dass diese Dienste dazu beitragen, die CO2-Emissionen zu senken, die 
Luftqualität zu verbessern, Lärm und Verkehrsüberlastung zu verringern, den Mangel 
an Parkplätzen in städtischen Gebieten zu lindern und die Anbindung an vorstädtische, 
stadtnahe und ländliche Gebiete zu verbessern;

AD. in der Erwägung, dass wirksame multimodale Lösungen, bei denen eine Vielzahl von 
Verkehrslösungen wie kollektiver Verkehr, individuelle Mobilität und aktive Mobilität 
miteinander kombiniert werden und die dafür notwendige Infrastruktur, einschließlich 
Mobilitätsknotenpunkten, bereitgestellt wird, dazu beitragen können, die Qualität und 
Wirksamkeit von Investitionen in die städtische Umwelt zu verbessern, und gleichzeitig 
allgemein die Lebensqualität der Menschen erhöhen; in der Erwägung, dass die 
Kommission diesbezüglich einen Vorschlag für ein multimodales Paket vorlegen sollte;

AE. in der Erwägung, dass die COVID-19-Pandemie die Herausforderungen für städtische 
Mobilitätssysteme verschärft, aber auch als Katalysator dafür gedient hat, sie 
widerstandsfähiger, intelligenter, sicherer, nachhaltiger und zugänglicher zu machen, 
wobei zahlreiche Städte in ganz Europa die Umsetzung ihrer Mobilitätspläne während 
der Pandemie beschleunigt und Maßnahmen zur Erleichterung der sozialen 
Distanzierung, die die aktive Mobilität begünstigen, eingeführt haben, was zu einer 
starken Zunahme des Fußgänger- und Radverkehrs und des Aufbaus von 
Fahrradinfrastruktur geführt hat;

AF. in der Erwägung, dass die Regeln für und Anforderungen an aktive Mobilität, 
Mikromobilität und neue Formen der emissionsfreien und -armen Mobilität noch wenig 
entwickelt sind oder sich von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat unterscheiden, was sich 
erheblich auf die Sicherheit der Bürger auswirkt und außerdem dazu führt, dass die 
Nutzer in zahlreichen Mitgliedstaaten bestimmte Möglichkeiten nicht nutzen können 
und dass es den Betreibern an Sicherheit mangelt;

AG. in der Erwägung, dass die aktive Mobilität ein erhebliches Potenzial hat, zur 
Überwindung der Probleme städtischer Gebiete, zur Verbesserung ihrer Luftqualität, zur 
Verringerung ihrer Verkehrsüberlastung und zur Verbesserung der Gesundheit jedes 
Einzelnen beizutragen;

AH. in der Erwägung, dass eine verbesserte multimodale Mobilität und intelligente 
Infrastruktureinrichtungen, die den Schienenverkehr, Carsharing-Lösungen und 
intelligente Mobilitätsinfrastrukturen umfassen, entscheidende Vorteile für den 
Tourismus und die Infrastrukturen des Gast- und Beherbergungsgewerbes im 
städtischen Umfeld mit sich bringen können;

AI. in der Erwägung, dass die Europäische Umweltagentur (EUA) schätzt, dass 2018 in 
Europa etwa 417 000 vorzeitige Todesfälle, davon etwa 379 000 in der EU-28, auf die 
langfristige Exposition gegenüber Feinstaub-Partikeln mit einem Durchmesser von 
2,5 μm oder weniger (PM 2,5) zurückzuführen waren; in der Erwägung, dass die 
EU-Grenzwerte für die meisten Schadstoffe deutlich über den in WHO-Leitlinien 
angeführten Werten liegen, wobei das Fehlen eines Tagesgrenzwerts für PM 2,5 



besonders bedenklich ist; in der Erwägung, dass es sich hierbei – wie bei COVID-19 – 
um einen Gesundheitsnotstand handelt, der sofortiges Handeln erfordert;

AJ. in der Erwägung, dass die Kommission einen speziellen Themenleitfaden zur Planung 
nachhaltiger städtischer Mobilität veröffentlicht hat, in dem es insbesondere um 
Straßenverkehrssicherheit und Mikromobilität im Planungs- und Umsetzungsprozess 
von Plänen für nachhaltige städtische Mobilität geht;

AK. in der Erwägung, dass in den letzten Jahren nur begrenzte Verbesserungen bei der 
Verwirklichung der Ziele im Bereich der Straßenverkehrssicherheit in der EU erzielt 
wurden und dass jedes Jahr immer noch rund 22 600 Menschen ihr Leben auf den 
Straßen der EU verlieren und etwa 120 000 schwer verletzt werden; in der Erwägung, 
dass 39 % der tödlichen Verkehrsunfälle in der EU in städtischen Gebieten stattfinden 
und dass das Ziel der EU, die Zahl der Verkehrstoten von 2010 bis 2020 zu halbieren, 
nicht erreicht wurde;

AL. in der Erwägung, dass schwächere Verkehrsteilnehmer wie Fußgänger, Radfahrer und 
Nutzer motorisierter Zweiräder dem größten Risiko ausgesetzt sind und etwa 70 % aller 
Verkehrstoten in städtischen Gebieten ausmachen;

AM. in der Erwägung, dass bewährte Verfahren und Anreize wie 
Geschwindigkeitsbegrenzungen und spezielle Schulungen für Fahrer dazu beitragen 
könnten, die Zahl der schweren Unfälle und Todesfälle zu verringern;

AN. in der Erwägung, dass die Zahl der Unfälle im Zusammenhang mit dem Radfahren und 
anderen Formen der Mikroaktivität und aktiven Mobilität Anlass zu ernster Besorgnis 
gibt; in der Erwägung, dass zusätzliche Anstrengungen auf EU-Ebene und auf 
nationaler Ebene erforderlich sind, um das in der „Vision Null“ verankerte Ziel der EU 
zu erreichen und den Schutz aller Verkehrsteilnehmer zu verbessern;

AO. in der Erwägung, dass Barrierefreiheit im städtischen Raum eine entscheidende Rolle 
dafür spielt, dass Gruppen mit besonderen Bedürfnissen, wie z. B. Menschen mit 
Behinderungen und eingeschränkter Mobilität, ältere Menschen oder Menschen, die 
Kinder begleiten, ihr Recht auf Mobilität, Bildung und Arbeit in vollem Umfang 
ausüben können;

AP. in der Erwägung, dass der Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) in der städtischen 
Mobilität das Potenzial für eine deutliche Verbesserung der Sicherheit und der Effizienz 
sowie der Inklusion schutzbedürftiger Gruppen, die Verringerung von Verkehrsstaus, 
der Luftverschmutzung und der Lärmbelastung, die Senkung der Kosten und die 
Dekarbonisierung des Verkehrssektors besitzt;

AQ. in der Erwägung, dass Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit wichtige Grundsätze bei 
der Ausübung der Zuständigkeiten der EU sind und daher jederzeit und in allen 
Politikbereichen der EU geachtet werden sollten;

AR. in der Erwägung, dass Mobilität und Verkehr Menschen in ein bestimmtes Gebiet 
hinein- und wieder aus ihm hinausbringen und so die Nutzung und Entwicklung eines 
entsprechenden touristischen oder wirtschaftlichen Einzugsgebiets, dessen Dreh- und 
Angelpunkt eine oder mehrere Großstädte sind, unter anderem für touristische Zwecke, 
ermöglichen sollten; 



Stärkung des Rahmens für urbane Mobilität: ein neues Kapitel bei der städtischen 
Straßenverkehrssicherheit, Zugänglichkeit und Gefahrenabwehr in der EU

1. hebt hervor, dass die städtische Mobilität für die Lebensqualität der Menschen und das 
Funktionieren der Wirtschaft von entscheidender Bedeutung ist; weist darauf hin, dass 
die städtische Mobilität in der EU auf intelligente, integrative, gesunde, erschwingliche, 
wettbewerbsfähige, nachhaltige, nahtlose und multimodale Verkehrslösungen – darunter 
Schienenverkehr, nachhaltige Busse und Reisebusse, Carsharing-Lösungen sowie aktive 
Mobilität und Mikro-Mobilität – ausgerichtet sein muss, um die ambitionierten Ziele 
der EU in den Bereichen Wirtschaft, Ökologie, Digitalisierung, Gesundheit und 
Gesellschaft zu erreichen; hebt hervor, dass diese Verkehrslösungen die Lebensqualität 
und die Umweltbedingungen in den Städten verbessern und zu einem höheren Maß an 
Zufriedenheit führen sollten;

2. weist darauf hin, dass alle neuen Maßnahmen auf den Ergebnissen umfassender 
Folgenabschätzungen beruhen sollten, bei denen die wirtschaftlichen, sozialen und 
ökologischen Auswirkungen sowie die unterschiedlichen Mobilitätsbedürfnisse der 
Nutzer berücksichtigt werden, während die Bewertung der Umweltverträglichkeit 
verschiedener Lösungen für den städtischen Nahverkehr auf Lebenszyklusemissionen 
und einschlägigen Umweltindikatoren beruhen sollte;

3. hebt hervor, dass die Bevölkerung bereit ist, insbesondere bei der täglichen Mobilität 
auf intelligente und nachhaltige Verkehrsträger umzusteigen, wobei die 
Hauptvoraussetzungen für den Umstieg die Kosten, die Verfügbarkeit und die 
Geschwindigkeit sind; ist der Auffassung, dass die Einbeziehung und Beteiligung der 
Bevölkerung auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene sowie auf Ebene der EU 
(auch bei der Gestaltung von Plänen für nachhaltige städtische Mobilität) von 
entscheidender Bedeutung ist, um die notwendige öffentliche Unterstützung zu sichern, 
indem alle Interessenträger bei der Planung eines hochwertigen Dienstes 
zusammengebracht werden, der den Bedürfnissen und Erwartungen aller gerecht wird;

4. fordert die Mitgliedstaaten auf, städtische Verkehrssysteme zu entwickeln, die sicher, 
zugänglich, integrativ, erschwinglich, intelligent, widerstandsfähig und nachhaltig sind;

5. unterstützt alle Anstrengungen, die Städte zugänglicher zu machen, und fordert die 
Mitgliedstaaten auf, rasche und ambitionierte Maßnahmen zu ergreifen, um die Städte 
inklusiver zu gestalten;

6. betont, dass die Probleme der Verkehrsarmut und der Ungleichheit beim Zugang zu den 
Verkehrsnetzen angegangen werden müssen, da sie das tägliche Leben von Millionen 
von Menschen mit niedrigem Einkommen und Nutzern aus Bevölkerungsgruppen mit 
besonderen Bedürfnissen beeinträchtigen; ist der Ansicht, dass die Bewältigung der 
damit verbundenen Probleme im Hinblick auf die Konnektivität zwischen ländlichen, 
stadtnahen und städtischen Gebieten eine Priorität für die Städte sein sollte; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Ungleichheit beim Zugang zu Verkehrsnetzen 
zu beseitigen und kleinere Städte und stadtnahe Gebiete zu unterstützen, um 
sicherzustellen, dass diese Gebiete angebunden sind; betont, dass ein multimodaler und 
integrierter Ansatz verfolgt werden muss, um den Ausschluss von der Mobilität und die 
Verkehrsarmut zu bekämpfen und für einen gleichberechtigten Zugang zu den 
städtischen Zentren zu sorgen;



7. fordert die Mitgliedstaaten und Städte auf, das Angebot von „Gutscheinen für 
nachhaltige Mobilität“ oder Mobilitätsprogrammen mit Preisnachlässen für den 
nachhaltigen kollektiven Verkehr, insbesondere den öffentlichen Verkehr, in Erwägung 
zu ziehen, die von nach bestimmten Kriterien definierten Nutzergruppen 
(schutzbedürftige Verkehrsteilnehmer, von Verkehrsarmut betroffene Personen usw.) 
frei für ihre Entscheidungen zur nachhaltigen Mobilität verwendet werden können;

8. ist der Ansicht, dass Einnahmen aus mobilitätsbezogenen CO2-Steuern zur Finanzierung 
nachhaltiger Verkehrslösungen für die von Verkehrsarmut betroffenen Personen 
verwendet werden sollten;

9. betont, dass jeder Verkehrsträger unterschiedliche Auswirkungen auf das tägliche 
Leben der Menschen hat und dass jeder Verkehrsträger seine Rolle bei der 
Verwirklichung einer breit unterstützten Verlagerung auf nachhaltige Verkehrsträger – 
darunter die kollektiven Verkehrsmittel, die nachhaltige private Mobilität und die aktive 
Mobilität – zu spielen hat; betont, dass die Umstellung auf nachhaltige Verkehrsmittel 
den Menschen und Regionen nicht einfach aufgezwungen werden kann, sondern von 
den Nutzern unterstützt und an die individuellen und geografischen Bedürfnisse 
angepasst werden muss, wobei das Subsidiaritätsprinzip zu beachten ist; ist der Ansicht, 
dass mehr Anstrengungen unternommen werden müssen, um die Öffentlichkeit durch 
Kampagnen und andere Initiativen zu sensibilisieren, um die Unterstützung der 
Menschen zu gewinnen; hebt in diesem Zusammenhang den autofreien Tag als 
Gelegenheit hervor, alternative Möglichkeiten aufzuzeigen; fordert die Kommission 
auf, jährlich einen gemeinsamen „EU-weiten autofreien Tag“ einzuführen; fordert, dass 
im Rahmen nachhaltiger Pläne denjenigen, die sich für nachhaltige Verkehrslösungen 
im Berufsverkehr entscheiden, Vorteile gewährt werden;

10. betont, dass alle Nutzer (aus städtischen, stadtnahen und ländlichen Gebieten) die 
gleiche Bedeutung erhalten und in den Mittelpunkt der Planung des städtischen 
Verkehrs gestellt werden sollten, wobei dem Umstand Rechnung zu tragen ist, dass die 
Mobilitätsbedürfnisse und individuellen Gegebenheiten und Präferenzen der Nutzer 
nicht homogen sind; fordert daher ein differenziertes Angebot an intelligenten und 
nachhaltigen Mobilitätsoptionen anstelle einer Pauschallösung, einschließlich 
nachhaltiger aktiver Verkehrsträger und kollektiver Verkehrsmittel, die nachweislich in 
der Lage sind, die Mobilität und die Lebensqualität in städtischen Gebieten zu 
verbessern und zur Erreichung der sozialen, wirtschaftlichen, klimatischen und 
ökologischen Ziele der EU und ihres Ziels der Klimaneutralität bis 2050 beizutragen;

11. fordert finanzielle, steuerliche und regulatorische Unterstützung für die Nutzung 
emissionsfreier und emissionsarmer Mobilitätslösungen wie effiziente, zuverlässige, 
pünktliche, inklusive und erschwingliche kollektive Verkehrsdienste, insbesondere für 
den öffentlichen Verkehr, die individuelle Mobilität, intermodale Anbindungspunkte 
und -systeme und andere Verkehrsträger wie neue Mobilitätsdienste, aktive Formen von 
Mobilität und Verkehr, die allesamt verschiedene flexible Optionen für den Markt 
bieten, um den Wettbewerb zu fördern und zu lebenswerteren Städten zu führen und 
gleichzeitig bessere, gesündere und wertvollere, inklusivere, erschwingliche, effiziente 
und nachhaltige Lösungen für die Bevölkerung, insbesondere die Stadtbewohner, 
bereitzustellen;

12. fordert einen kollektiven Verkehr und insbesondere einen öffentlichen Verkehr, der 
zugänglich, gut organisiert und erschwinglich ist und der Bevölkerung eine gute 



Qualität bietet – darunter einen komfortablen Tür-zu-Tür-Service; stellt fest, dass der 
Anteil sauberer Fahrzeuge im Fuhrpark sowie intelligente und nachhaltige 
Verkehrsmittel wie Straßenbahnen wichtige Faktoren bei der Verringerung von 
Luftverschmutzung, Kohlenstoffemissionen und Staus sind;

13. betont, dass dem öffentlichen Verkehr nicht nur bei der Bewältigung der klimatischen 
Herausforderungen, sondern auch angesichts seiner sozioökonomischen Dimension, 
d. h. bei der Schaffung von sozialem Zusammenhalt sowie von sicheren, hochwertigen 
und lokalen Arbeitsplätzen, große Bedeutung zukommt; betont, dass in ein 
hochwertiges, modernisiertes, interoperables, zugängliches und erweitertes kollektives 
Verkehrsnetz investiert werden muss, und zwar durch eine angemessene Planung unter 
Einbeziehung der lokalen Akteure, der Gemeinden und der breiten Öffentlichkeit, durch 
die Einrichtung von Betreibern und durch Investitionen in wissenschaftliche Forschung 
und Innovation;

14. betont, dass gleiche Wettbewerbsbedingungen zwischen öffentlichen und privaten 
Verkehrsanbietern und zwischen den Verkehrsträgern wichtig sind, um einen fairen 
Wettbewerb zu ermöglichen, und dass die Komplementarität der Verkehrsdienste 
gefördert werden muss;

15. stellt fest, dass intelligente und nachhaltige alternative Mobilitätslösungen im Rahmen 
kollektiver Verkehrsdienste, wie z. B. gemeinsam genutzte Autos, Ride-Hailing, 
Elektrofahrräder und Elektroroller sowie andere Formen der Mikromobilität, Vorteile 
bieten; ist der Ansicht, dass diese Verkehrsmittel einen ergänzenden Charakter haben 
könnten und den Nutzern je nach ihren Mobilitätsbedürfnissen eine größere Auswahl an 
Optionen bieten könnten;

16. fordert eine bessere Zugänglichkeit, Zuverlässigkeit und Konnektivität zwischen 
städtischen, stadtnahen und ländlichen Gebieten, insbesondere in Regionen mit einem 
Pro-Kopf-BIP von weniger als 75 % des EU-Durchschnitts, sowie multimodale 
Verkehrsknotenpunkte und fordert darüber hinaus, dass ein ungehinderter Zugang zu 
intelligenten, nachhaltigen, integrativen, gesunden und erschwinglichen 
Verkehrsmitteln, einschließlich gemeinsam genutzter Verkehrsmittel, für alle garantiert 
wird, um den Zusammenhalt und die Kohärenz der EU-Verkehrspolitik sicherzustellen; 
stellt in diesem Zusammenhang mit Besorgnis fest, dass stadtnahe und ländliche 
Gebiete, insbesondere dünn besiedelte Gebiete, unter einem Mangel an effizienten, 
erschwinglichen und vernetzten Verkehrslösungen und -infrastrukturen, einschließlich 
Infrastrukturen für alternative Kraftstoffe, leiden, was die sozioökonomischen 
Perspektiven dieser Gebiete und ihrer Bevölkerung einschränkt; hebt die Möglichkeit 
hervor, bedarfsorientierte und gemeinsam genutzte Verkehrsdienste für stadtnahe und 
ländliche Gebiete zu entwickeln und einzuführen, um Treibhausgase zu verringern oder 
die Verkehrsbedingungen zu verbessern, und fordert einen Austausch bewährter 
Verfahren;

17. betont in diesem Zusammenhang, dass den Stadt-, Vorort- und Regionalzügen und 
ihrem zuverlässigen Service in Bezug auf Häufigkeit und Pünktlichkeit für den 
täglichen Pendlerverkehr in und aus städtischen Gebieten weiterhin große Bedeutung 
zukommt;

18. unterstreicht, dass ein starker und durchsetzbarer Schutz der Fahrgastrechte bei 
Verspätungen und anderen Leistungsmängeln (wie Annullierungen, Reaktion auf 



Beschwerden, besondere Bedürfnisse der Fahrgäste) dazu beiträgt, die Mobilität der 
Fahrgäste zu erleichtern und Verkehrsträger wie die Bahn attraktiver und 
benutzerfreundlicher zu machen;

19. hebt die Erfahrungen mehrerer Städte in der EU hervor, in denen öffentliche 
Verkehrssysteme gebührenfrei sind und in denen die Zahl der Fahrgäste gestiegen und 
der Autoverkehr erheblich zurückgegangen ist; fordert, dass Studien durchgeführt 
werden, um die Auswirkungen dieser Systeme zu bewerten – insbesondere im Hinblick 
auf Veränderungen der Zahl der Fahrgäste, der Reisedauer, der Zahl der 
Verkehrsunfälle und Verkehrsopfer oder die Auswirkungen auf den Klimawandel;

20. weist darauf hin, dass die Sicherstellung der Straßenverkehrssicherheit für die besonders 
gefährdeten Verkehrsteilnehmer das Verkehrsverhalten erheblich beeinflusst; betont in 
diesem Zusammenhang, dass der künftige EU-Rahmen für die Mobilität in der Stadt 
systemische Maßnahmen zur Straßenverkehrssicherheit umfassen muss, wobei 
besonders gefährdete Verkehrsteilnehmer im Mittelpunkt stehen müssen; fordert die 
Kommission, die Mitgliedstaaten und andere Interessenträger auf, Maßnahmen auf der 
Grundlage von EU-Sicherheitsnormen zu ergreifen, mit denen die 
Straßenverkehrssicherheit verbessert werden könnte, wie z. B. die Sicherstellung einer 
hochwertigen Ausbildung, die Einhaltung der Arbeitszeitbegrenzungen für Fahrer und 
anderer Arbeitsbedingungen und Sozialstandards im Zusammenhang mit 
Ermüdungsmanagement und Sicherheit, die Verbesserung der Infrastruktur für 
Fußgänger und Radfahrer, der Einsatz von Mitteln zur Erkennung und Meldung 
sicherheitsrelevanter Ereignisse oder Bedingungen, wobei stets alle Verkehrsteilnehmer 
in den Mittelpunkt der Mobilitätsplanung zu stellen und auch die besonders gefährdeten 
Verkehrsteilnehmer und die Nutzer aus Bevölkerungsgruppen mit besonderen 
Bedürfnissen zu berücksichtigen sind; fordert die lokalen Behörden nachdrücklich auf, 
den Ansatz des sicheren Systems zu verfolgen und Ziele für die 
Straßenverkehrssicherheit festzulegen;

21. stellt fest, dass Geschwindigkeitsüberschreitungen bei ungefähr 30 % der tödlichen 
Straßenverkehrsunfälle ein Schlüsselfaktor und bei den meisten anderen Unfällen ein 
erschwerender Faktor sind; weist in diesem Zusammenhang auf das Potenzial 
geringerer Geschwindigkeiten in Wohngebieten hin, wie etwa die Verwendung von 
Geschwindigkeitsbegrenzungen auf 30 km/h zur Verbesserung der 
Straßenverkehrssicherheit und zur Senkung des Energieverbrauchs; stellt fest, dass die 
Wahrscheinlichkeit, in einen Autounfall verwickelt zu werden, bei Männern höher ist 
als bei Frauen, dass jedoch Frauen bei einem Autounfall mit 47 % höherer 
Wahrscheinlichkeit schwer verletzt werden, mit 71 % höherer Wahrscheinlichkeit 
mittelschwer verletzt werden und mit 17 % höherer Wahrscheinlichkeit sterben; spricht 
sich in diesem Zusammenhang für die Verwendung geeigneter weiblicher Dummys bei 
Auto-Crashtests aus, um die Verkehrssicherheit für Frauen zu verbessern;

22. hebt hervor, dass aktiven und passiven Sicherheitsvorkehrungen in Privatfahrzeugen 
und Fahrzeugen des kollektiven Verkehrs in Bezug auf die Straßenverkehrssicherheit 
sowie der Verfügbarkeit des Mobilfunknetzes in den Mitgliedstaaten als notwendige 
Voraussetzung für Notrufschaltungen große Bedeutung zukommt;

23. unterstützt alle Anstrengungen zur Verbesserung der Straßenverkehrssicherheit im 
Hinblick auf die Verwirklichung der Ziele der „Vision Null“ und fordert die 
Kommission auf, die Ziele und Maßnahmen der EU im Bereich der 



Straßenverkehrssicherheit besser in die Leitlinien für Pläne für nachhaltige städtische 
Mobilität zu integrieren, indem bewährte Verfahren überwacht und gefördert werden;

24. betont, dass es wichtig ist, dass Informationskampagnen durchgeführt werden, um das 
Bewusstsein und die Aufklärung über die Straßenverkehrssicherheit zu verbessern; 
betont in diesem Zusammenhang, dass die Bildung eine Schlüsselrolle dabei spielt, die 
Regeln und die Kultur des Straßenverkehrs von klein auf kennenzulernen und zu 
verinnerlichen, was erheblich zur Erhöhung der Verkehrssicherheit beitragen würde; 
fordert daher, dass die Rolle der Schulen ausgebaut und gestärkt wird; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, weiter in die Sensibilisierung und das 
Training sowohl in Schulen als auch für die breite Öffentlichkeit zu investieren;

25. fordert die Kommission auf, die Anforderungen und Methoden für Fahrprüfungen in der 
Führerscheinrichtlinie1 so anzupassen, dass künftige Fahrer im Einklang mit der „Vision 
Null“ besser für den Umgang mit besonders gefährdeten Verkehrsteilnehmern in einem 
städtischen Umfeld geschult werden, etwa durch Verbesserung der Lehrmethoden, 
Anpassung an die neuesten technologischen Entwicklungen und Aufstockung der 
Übungsstunden;

26. fordert, dass der städtische Verkehr zugänglicher, zuverlässiger, erschwinglicher, 
gesünder, sicherer und inklusiver gestaltet wird, und unterstützt in diesem 
Zusammenhang auch das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen (UNCRPD) und den europäischen Rechtsakt zur 
Barrierefreiheit2; fordert die Kommission in diesem Zusammenhang auf, Leitlinien für 
die Zugänglichkeit, die Integration, die Erschwinglichkeit, die Nachhaltigkeit, die 
Sicherheit und die Gefahrenabwehr für Verkehrsteilnehmer sowie Nichtteilnehmer und 
insbesondere für Personen mit besonderen Bedürfnissen vorzuschlagen; fordert einen 
umfassenderen Ansatz, um die Zugänglichkeit während der gesamten Reise 
sicherzustellen;

27. hebt die Schlüsselrolle hervor, die Digitalisierung und KI-Lösungen in diesem 
Zusammenhang zusätzlich zu anderen Maßnahmen spielen können; empfiehlt die 
Einführung von KI und digitalen Technologien in öffentlichen Verkehrsmitteln, wie 
z. B. von SOS-Knöpfen und andere Systemen, mit denen die Sicherheit und 
Gefahrenabwehr verbessert wird, was sich auch positiv auswirken dürfte, da so der 
kollektive Verkehr für derzeit gefährdete Nutzergruppen, wie z. B. Frauen, sicherer 
gemacht wird;

28. stellt fest, dass KI und Digitalisierung im Hinblick auf die Barrierefreiheit durch 
akustische Signale im öffentlichen Verkehr und in der entsprechenden Infrastruktur, den 
Einsatz intelligenter Privatfahrzeuge, die Virtualisierung vor Fahrtantritt, sichere oder 
intelligente Kreuzungen oder Assistenzroboter einen wichtigen Beitrag leisten können;

29. würdigt die Anstrengungen der Kommission, stellt jedoch fest, dass eine ambitioniertere 
und kohärentere europäische Politik und Gesetzgebung erforderlich ist, um den Zugang 

1 Richtlinie 2006/126/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 
2006 über den Führerschein (ABl. L 403 vom 30.12.2006, S. 18).

2 Richtlinie (EU) 2019/882 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. April 
2019 über die Barrierefreiheitsanforderungen für Produkte und Dienstleistungen (ABl. 
L 151 vom 7.6.2019, S. 70).



zu U-Bahnen, Schienenverkehr, Bussen, Straßenbahnen und gemeinsamen 
Mobilitätslösungen zu verbessern; weist darauf erneut hin, dass physische Barrieren 
nach wie vor einer der Hauptgründe für Probleme bei der Zugänglichkeit für Nutzer aus 
Bevölkerungsgruppen mit besonderen Bedürfnissen sind; betont, dass es wichtig ist, 
andere Aspekte der Zugänglichkeit anzugehen, wie die Verfügbarkeit von Parkplätzen 
für Menschen mit Behinderungen, strikte Maßnahmen gegen und eine angemessene 
Durchsetzung bei Missbrauch und Blockierung von solchen Parkplätzen und bei 
Errichtung von zeitweiligen Hindernissen etwa durch schlecht geparkte 
Mikromobilitätsgeräte und anderen Fahrzeuge, die Zugänglichkeit der städtischen 
Infrastruktur für Fußgänger und Radfahrer, einschließlich der Qualität und 
Zugänglichkeit von Gehwegen, sowie sichere und zugängliche Straßenübergänge;

30. fordert, dass das Fahrradfahren für Menschen aus Bevölkerungsgruppen mit besonderen 
Bedürfnissen leichter zugänglich gemacht wird; stellt fest, dass erhöhte Fußgänger- und 
Radfahrerüberwege an Kreuzungen sowohl die Sicherheit als auch die Zugänglichkeit 
für Menschen mit eingeschränkter Mobilität verbessern, da beim Überqueren von 
Fahrbahnen an Kreuzungen dann kein Niveauwechsel über Stufen oder Rampen mehr 
erforderlich ist; 

31. nimmt das rasche Aufkommen neuer Formen der Mobilität und Mikromobilität zur 
Kenntnis, beispielsweise mithilfe von Fahrrädern, Elektrofahrrädern, Elektrorollern, 
Hoverboards, Monowheels und anderen elektrisch und nicht elektrisch betriebenen 
persönlichen Mobilitätshilfen; würdigt ihr Potenzial als Lösungen für die „erste und 
letzte Meile“, da sie Tür-zu-Tür-Dienste bieten, die kollektiven Verkehrsmittel 
attraktiver machen und es der Bevölkerung ermöglichen, Zielorte zu erreichen bzw. an 
Startorten ihre Fahrt zu beginnen, die derzeit von den öffentlichen Verkehrsmitteln 
unzureichend bedient werden; betont jedoch, dass diese Formen der Mobilität in 
angemessener Weise in die städtische Mobilität einbezogen, dargestellt und behandelt 
werden sollten, auch im Hinblick auf die Sicherheits- und Compliance-Maßnahmen auf 
allen Verwaltungsebenen;

32. betont jedoch seine Besorgnis über die schwerwiegenden Mängel bei der Regulierung 
der Mikromobilität in vielen Mitgliedstaaten und den Fleckenteppich der in den 
europäischen Städten ergriffenen Maßnahmen, da dies diese Art der Beförderung nicht 
erleichtert und Risiken für die Sicherheit der Menschen birgt; fordert die Kommission 
in diesem Zusammenhang auf, eng mit den Mitgliedstaaten und den europäischen 
Städten zusammenzuarbeiten, um gemeinsame Mindestempfehlungen, bewährte 
Verfahren und Anforderungen für die Sicherheit im städtischen Straßenverkehr zu 
erarbeiten;

33. stellt fest, dass diese gemeinsamen Mindestempfehlungen, bewährten Verfahren und 
Anforderungen Empfehlungen zur sicheren Nutzung von elektrisch und nichtelektrisch 
betriebenen persönlichen Mobilitätshilfen umfassen würden, wobei verschiedene 
mögliche Bestimmungen in Betracht gezogen werden sollten, wie z. B. spezielle 
Ausbildungen oder Schulungen, Parkkonzepte (freies Parken oder ausgewiesene 
Parkzonen), Geschwindigkeitsbegrenzungen und Altersanforderungen, Helmpflicht und 
andere vorgeschriebene Schutzausrüstungen sowie Regeln für die Beförderung von 
Kindern, das Verbot des Fahrens unter Einfluss von Rauschmitteln usw.; stellt fest, dass 
diese Anforderungen unabhängig von der Planung und Umsetzung des Plans für 
nachhaltige städtische Mobilität und ohne Beeinträchtigung des Subsidiaritätsprinzips 
nahtlos an die verschiedenen Verwaltungsebenen angepasst werden sollten; legt den 



Mitgliedstaaten nachdrücklich nahe, in Zusammenarbeit mit den Städten die Anpassung 
ihrer nationalen Rechtsvorschriften voranzutreiben und Informationskampagnen zur 
Sensibilisierung und Aufklärung über die Straßenverkehrssicherheit durchzuführen; 
betont, dass der Schulunterricht eine wichtige Rolle beim Kennenlernen und 
Verinnerlichen der Straßenverkehrsregeln spielt;

34. hebt das Problem des „wahllosen Parkens“ von Elektrorollern und Elektrofahrrädern, 
insbesondere auf Gehwegen, hervor, das angegangen werden muss, da Fußgänger und 
Radfahrer sowie Rollstuhlfahrer und Eltern mit Kinderwagen besonders betroffen sind;

35. stellt in diesem Zusammenhang fest, dass auch die Straßenverkehrssicherheit und die 
Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer beeinträchtigt werden, wenn keine ordnungsgemäße 
Durchsetzung erfolgt; fordert, sich auf die Durchsetzung der bestehenden Vorschriften 
zu konzentrieren, um eine respektvolle Koexistenz der Verkehrsträger sicherzustellen;

36. fordert die Kommission ferner auf, die technischen Normen und Anforderungen an die 
Arten der Mikromobilität zu harmonisieren; fordert eine Überprüfung der 
Rechtsvorschriften über die CE-Kennzeichnung und ihre Anwendung sowie eine 
Analyse, ob die Aufnahme dieser Fahrzeuge in die Typgenehmigungsverordnung1 eine 
Lösung bieten kann;

Aktive Mobilität

37. geht davon aus, dass aktive Mobilität den Transport von Personen oder Gütern umfasst 
und entweder durch menschliche körperliche Aktivität oder durch eine Kombination aus 
Elektromotor und menschlicher Kraft angetrieben werden kann, wie im Fall von 
Elektrofahrrädern;

38. hebt hervor, dass die aktive Mobilität eine wertvolle, wirksame und zugängliche Lösung 
für den Tür-zu-Tür-Verkehr und den Berufsverkehr darstellt, die von den Menschen 
unterstützt wird und wirksam zur Erreichung der Klimaneutralität bis 2050 sowie zur 
Dekarbonisierung des Verkehrs, zur Senkung der Emissionen und der 
Luftverschmutzung und zur Verringerung von Staus beitragen kann, weshalb sie in 
jedem Rahmen für die urbane Mobilität gefördert werden sollte, um für erschwingliche, 
zugängliche und nachhaltige Verkehrslösungen zu sorgen;

39. fordert die lokalen Behörden daher auf, Investitionen zu tätigen, um sichere 
Infrastruktur für Radfahrer und Fußgänger zu bauen und gemeinsam genutzte Fahrräder 
und Elektrofahrräder in die Verkehrssysteme der Städte einzubinden; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, Anreize für den Kauf von Fahrrädern, auch von Elektrofahrrädern, 
zu schaffen; fördert im Hinblick auf die Förderung der Multimodalität die Schaffung 
von Synergieeffekten zwischen dem Radfahren, dem Zufußgehen und anderen 
Verkehrsträgern, z. B. durch die Bereitstellung von mehr Fahrradstellplätzen in Zügen 
und von mehr gesicherten Abstellplätzen für Fahrräder an Bahnhöfen und 

1 Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 
2018 über die Genehmigung und die Marktüberwachung von Kraftfahrzeugen und 
Kraftfahrzeuganhängern sowie von Systemen, Bauteilen und selbstständigen 
technischen Einheiten für diese Fahrzeuge, zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 
715/2007 und (EG) Nr. 595/2009 und zur Aufhebung der Richtlinie 2007/46/EG 
(ABl. L 151 vom 14.6.2018, S. 1).



Mobilitätsknotenpunkten;

40. fordert die Kommission auf, mehr für die Förderung der aktiven Mobilität in der 
gesamten EU zu tun, eine gesonderte Radverkehrsstrategie vorzulegen und 2024 zum 
Europäischen Jahr des Radverkehrs zu erklären; fordert die Kommission nachdrücklich 
auf, die Fahrradlieferkette in der EU im Rahmen der Industriestrategie der EU zu 
berücksichtigen; 

Städtische Infrastruktur und städtische TEN-V-Knoten

41. hebt hervor, dass mit der Planung der städtischen Infrastruktur zu einer intelligenten und 
nachhaltigen Verkehrswende beigetragen werden sollte, durch die Multimodalität 
ermöglicht und die Lebensqualität in Städten sichergestellt wird und mit der 
Verbindungen zwischen den städtischen, stadtnahen und ländlichen Gebieten ihrer 
wirtschaftlichen, bildungsbezogenen, touristischen und kulturellen Einzugsgebiete 
geschaffen werden; fordert eine Infrastrukturplanung, mit der die Schaffung 
multimodaler Knotenpunkte auf Ebene der städtischen Knoten erleichtert wird, und 
betont, dass die Infrastruktur Zugangswege und eine Anbindung der letzten Meile an 
multimodale Knotenpunkte für den Personenverkehr umfassen sollte, einschließlich 
Zufahrtswegen wie Brücken, Tunneln oder Unterführungen im Fall von aktiven 
Fortbewegungsarten;

42. weist darauf hin, dass die Planung der städtischen Infrastruktur im Einklang mit den 
Rechtsvorschriften der EU über die Straßenverkehrssicherheit entwickelt werden und 
auch Sicherheitsnormen für die Rad- und Fußverkehrsinfrastruktur sowie andere aktive 
Fortbewegungsarten umfassen sollte; fordert die Mitgliedstaaten und die lokalen 
Behörden auf, eine sichere Infrastruktur für die aktive Mobilität aufzubauen und der 
Kontinuität und Sicherheit der Straßen- und Radverkehrsinfrastruktur gebührend 
Rechnung zu tragen, wenn neue Infrastruktur errichtet oder bestehende Infrastruktur 
ausgebaut wird;

43. fordert die Mitgliedstaaten, die lokalen Behörden und die Städtenetzwerke auf, ihre 
Kräfte zu bündeln, um Pläne für nachhaltige städtische Mobilität zu fördern und 
umzusetzen und so die Lebensqualität in allen europäischen Städten zu verbessern, 
während der Grundsatz der Subsidiarität geachtet wird; fordert die Mitgliedstaaten auf, 
die lokalen Behörden bei der Entwicklung und Umsetzung von Plänen für nachhaltige 
städtische Mobilität zu unterstützen;

44. hebt die Bedeutung von Plänen für nachhaltige städtische Mobilität hervor und spricht 
sich für ein EU-weit stärker harmonisiertes Konzept aus; betont in diesem 
Zusammenhang, dass bei den künftigen aktualisierten Leitlinien zu den Plänen für 
nachhaltige städtische Mobilität alle nachhaltigen Verkehrsmittel, einschließlich aktiver 
Mobilität und der entsprechenden Infrastruktur, besser berücksichtigt werden sollten, 
wobei auf bewährte Verfahren in diesem Bereich und ein umfassendes 
Sicherheitskonzept für städtische Gebiete zurückgegriffen werden sollte; spricht sich 
dafür aus, Fahrradstellplätze oder Ladeeinrichtungen für Elektrofahrräder in die Pläne 
für nachhaltige städtische Mobilität aufzunehmen;

45. spricht sich für die Einbeziehung und Beteiligung von Bürgern und Interessenträgern 
auf lokaler, regionaler, nationaler und europäischer Ebene an der Konzipierung der 
Pläne für nachhaltige städtische Mobilität aus, da es von wesentlicher Bedeutung ist, die 



notwendige Unterstützung der Öffentlichkeit zu sichern, indem alle Beteiligten bei der 
Planung eines hochwertigen Dienstes, der den Bedürfnissen und Erwartungen aller 
entspricht, zusammengebracht werden;

46. hebt hervor, dass die Pläne für nachhaltige städtische Mobilität nicht nur Maßnahmen 
zur Einbindung verschiedener Verkehrsträger und zur Förderung nachhaltiger 
Verkehrsträger umfassen sollten, sondern auch eine Bewertung ihrer Erschwinglichkeit 
und Zugänglichkeit für die Verkehrsnutzer unter Berücksichtigung der 
unterschiedlichen Verkehrs- und Mobilitätserfordernisse verschiedener Gruppen;

47. fordert, dass in den Plänen für nachhaltige städtische Mobilität den unterschiedlichen 
Mobilitätsmustern und Erfordernissen von Gruppen mit besonderen Bedürfnissen 
Rechnung getragen wird; betont, dass die aktive Einbeziehung von Gruppen mit 
besonderen Bedürfnissen in diese Pläne von großer Bedeutung ist;

48. fordert die Mitgliedstaaten ferner auf, den barrierefreien Zugang zu städtischen 
Verkehrsdiensten in ihre Pläne für nachhaltige städtische Mobilität aufzunehmen; weist 
darauf hin, dass die Ziele und Maßnahmen der EU auf dem Gebiet der 
Straßenverkehrssicherheit besser in die Leitlinien zu den Plänen für nachhaltige 
städtische Mobilität integriert werden müssen, indem bewährte Verfahren überwacht 
und gefördert werden;

49. betont, dass bei einem neuen Rahmen für urbane Mobilität auf europäischer Ebene alle 
ihre Dimensionen berücksichtigt werden müssen; betont, dass die Pläne für nachhaltige 
städtische Mobilität in die kommunale und territoriale Stadtplanung einbezogen und mit 
dieser abgestimmt werden müssen; legt den Regionen nahe, diese Abstimmung 
zwischen ihren Gebieten und Gemeinden durch Anreize zu fördern, mit denen diese 
Verbindung zwischen den Plänen für nachhaltige städtische Mobilität und städtischer 
und territorialer Planung unterstützt wird; fordert von der Kommission mehr Ehrgeiz 
und die Entwicklung von Plänen für städtische Mobilität auf regionaler Ebene unter 
uneingeschränkter Achtung des Grundsatzes der Subsidiarität;

50. betont, dass mit dem transeuropäischen Verkehrsnetz (TEN-V) auf intermodale 
städtische Mobilität gesetzt wird, um die „erste und letzte Meile“ sowohl für den 
Personen- als auch für den Güterverkehr zu erleichtern, wobei der Anteil der 
nachhaltigen Verkehrsträger, einschließlich aktiver Mobilität, steigen sollte;

51. hebt hervor, dass die intermodale Mobilität gestärkt werden muss, um die Menschen mit 
Arbeitsplätzen, Bildung und Freizeitaktivitäten zu verbinden und den gleichberechtigten 
Zugang zur Mobilität zwischen städtischen, stadtnahen und ländlichen Gebieten zu 
erweitern;

52. fordert eine deutlich bessere Anbindung von Flughäfen, Vertiports und Seehäfen an 
Städte und städtische Knoten um nahtlose und multimodale Verkehrs- und 
Mobilitätslösungen zu ermöglichen; hebt in diesem Zusammenhang die herausragende 
Bedeutung der Schienenverkehrsinfrastruktur und der Interoperabilität hervor;

53. begrüßt die Arbeit der Agentur der Europäischen Union für Flugsicherheit (EASA) in 
Bezug auf Vertiports, deren Entwicklung für die Einführung städtischer 
Luftverkehrsdienste von entscheidender Bedeutung ist;



54. begrüßt den Vorschlag der Kommission zur stärkeren Unterstützung von städtischen 
TEN-V-Knoten, einschließlich Knotenpunkten und Verbindungen in Randgebieten und 
Gebieten in äußerster Randlage der EU, da diese notwendig sind, um den Mangel an 
Verbindungen und Anschlüssen, der nach wie vor eine große Herausforderung darstellt, 
zu beseitigen; hebt insbesondere hervor, dass die nahtlose Verbindung zwischen 
ländlichen, stadtnahen und städtischen Gebieten sowie Berggebieten durch eine 
interoperable Infrastruktur mit nachhaltigen Verkehrsträgern, wie Schienenverkehr und 
Binnenwasserstraßen, sowie durch intermodale Knotenpunkte gestärkt werden muss; 
hebt die Bedeutung einer Anbindung mit hochwertigen kollektiven Verkehrsmitteln, 
insbesondere mit öffentlichen Verkehrsmitteln, aktiver Mobilität und individueller 
Mobilität hervor;

55. begrüßt in diesem Zusammenhang die Entwicklung von Plänen für nachhaltige 
städtische Mobilität zur Verknüpfung städtischer Knoten, da darin Maßnahmen zur 
Verbindung nachhaltiger Verkehrsträger mit anderen Verkehrsträgern enthalten sein 
können; ist in diesem Zusammenhang der Ansicht, dass das Radwegenetz EuroVelo 
wirksam in das TEN-V integriert werden sollte, um Synergieeffekte zwischen beiden 
Netzen zu erzielen, und dass bei der Errichtung oder dem Ausbau der TEN-V-
Infrastruktur an städtischen Knoten die Ermöglichung von Radverkehr gebührend 
berücksichtigt werden sollte;

56. weist darauf hin, dass es wichtig ist, städtische Knoten mit intelligenten und 
nachhaltigen Verbindungen zwischen Hochgeschwindigkeits-Hauptstrecken, Bahnhöfen 
und Umgehungsstrecken für Hochgeschwindigkeitszüge und dem innerstädtischen 
Umfeld auszustatten, um eine ununterbrochene Kontinuität entlang der Hauptstrecken 
des Netzes aufrechtzuerhalten, wo immer dies möglich ist, und gleichzeitig integrierte 
Mobilitätslösungen in Ballungsgebieten sowie einfache und intelligente Lösungen zur 
Anbindung von Stadtzentren, städtischen und stadtnahen Gebieten zu erhalten;

57. fordert die Kommission auf, die derzeitige Liste der städtischen Knoten um weitere 
Städte auf den TEN-V-Korridoren zu ergänzen, wie es von den Mitgliedstaaten 
vereinbart wurde, und mehr Unterstützung bereitzustellen, um neuen städtischen Knoten 
bei der Erstellung und Aktualisierung ihrer Pläne für nachhaltige städtische Mobilität zu 
helfen; betont, dass die Einbindung der lokalen Behörden in die Verwaltung der TEN-
V-Korridore und die Festlegung einschlägiger Kriterien für die Bewertung der Pläne für 
nachhaltige städtische Mobilität durch die Schaffung von Kooperationsmechanismen 
verbessert werden könnten;

58. weist darauf hin, dass die städtischen Räume in Gebieten in äußerster Randlage mit 
strukturellen Einschränkungen und besonderen Herausforderungen im Bereich des 
Verkehrs konfrontiert sind und dass die territoriale Kontinuität und Konnektivität in 
diesen Gebieten sichergestellt werden müssen; bekräftigt seine Forderung an die 
Kommission, hierfür ein spezielles Programm nach dem Vorbild des Programms zur 
Lösung der spezifisch auf Abgelegenheit und Insellage zurückzuführenden Probleme 
(POSEI-Programm) in der Landwirtschaft auszuarbeiten, um die strukturellen Nachteile 
dieser Regionen im Bereich des Verkehrs auszugleichen;

59. hebt hervor, dass die Binnenschifffahrt einer der umweltfreundlichsten Verkehrsträger 
ist und über weitgehend noch ungenutztes Potenzial für die Beförderung großer Mengen 
von Gütern innerhalb der EU, auch in städtischen Gebieten, verfügt, wie dies in der 
Strategie für nachhaltige und intelligente Mobilität dargelegt ist; betont daher, dass die 



Beförderung auf Binnenwasserstraßen einen wichtigen Beitrag zur Verwirklichung der 
Klimaziele der EU leisten kann;

60. betont, dass der weitere Ausbau der Binnenschifffahrtsinfrastruktur für den Aufbau 
eines intelligenten, nachhaltigen und wettbewerbsfähigen Stadtverkehrs unerlässlich ist;

61. fordert, dass der Anteil der Binnenschifffahrt am städtischen Verkehr deutlich erhöht 
wird, indem ihre Belastbarkeit, Effizienz und Nachhaltigkeit verbessert werden, ihre 
Nutzung gefördert wird, Anreize geschaffen werden und ausreichende Investitionen 
getätigt werden, um die Überlastung der Straßen zu verringern, die Sicherheit zu 
erhöhen und die Emissionen zu senken;

62. fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre lokalen Behörden anzuregen, in ihre Pläne für 
nachhaltige städtische Mobilität das Ziel aufzunehmen, die Binnenwasserstraßen in den 
Städten besser zu nutzen, und konkrete Vorschläge zu unterbreiten, um die Logistik in 
Bezug auf die Binnenwasserstraßen zu fördern und die Endzustellung zu 
berücksichtigen; fordert die Kommission in diesem Zusammenhang auf, ihre Erhebung 
von Daten zur Mobilität in den Städten betreffend den Personen- und Güterverkehr auf 
dem Wasser zu verbessern, und hebt das Potenzial der Binnenschifffahrt für die letzte 
Meile in der nachhaltigen Stadtlogistik hervor;

63. fordert die Mitgliedstaaten auf, bis 2030 den Fokus auf die Fertigstellung des TEN-V-
Kernnetzes für die Binnenschifffahrt zu richten, Verbindungslücken zu schließen und 
eine hochwertige und verkehrsträgerübergreifende physische und digitale Infrastruktur 
im städtischen Rahmen zu ermöglichen, auch durch eine bessere Anbindung von Häfen 
an den Schienenverkehr;

64. fordert, dass in Zusammenarbeit mit Interessenträgern Maßnahmen der EU entwickelt 
werden, um die legislativen, administrativen und grenzüberschreitenden Hindernisse, 
die den multimodalen Verkehr in der europäischen Wirtschaft behindern, zu beseitigen; 
stellt fest, dass diese multimodale Vision im nächsten Integrierten Europäischen 
Aktionsprogramm für die Binnenschifffahrt (NAIADES) näher ausgeführt werden 
sollte; fordert weitere Anreize für die Entwicklung von intermodalen Hafenplattformen;

65. hebt hervor, dass dem Nahverkehr eine wichtige Rolle zukommt, da 93 % der 
Bahnreisenden auf regionalen Strecken unterwegs sind;

66. fordert eine Erhöhung des Anteils der Mobilität und des Güterverkehrs auf der Schiene 
und deren Verknüpfung mit anderen Verkehrsträgern im städtischen Verkehrsrahmen; 
fordert in diesem Zusammenhang eine Verbesserung des bestehenden Rechtsrahmens 
und den Abbau technologischer und operativer Hindernisse; betont, dass die 
vollständige Integration des Europäischen Eisenbahnverkehrsleitsystems (ERTMS) bis 
2030 abgeschlossen sein soll, weshalb es sich um eine dringende Angelegenheit 
handelt; 

67. hebt hervor, dass gleiche Wettbewerbsbedingungen zwischen den 
Schienenverkehrsanbietern und ihr gleichberechtigter Zugang zur städtischen 
Infrastruktur sowie die Überprüfung des Schienenzugangs wichtig sind, um in 
vollständigem Einklang mit dem vierten Eisenbahnpaket die Wettbewerbsfähigkeit des 
Schienenverkehrs im städtischen Verkehrsrahmen zu verbessern, einschließlich der 
Bestimmungen über öffentliche Dienstleistungen, und nachhaltige, erschwingliche und 



attraktive Verkehrslösungen für Fahrgäste und Güter sicherzustellen;

68. hebt die Vorteile von Synergieeffekten zwischen dem Rad- und Schienenverkehr 
hervor, die wichtige Lösungen für die letzte Meile und Freizeitreisen bieten; spricht sich 
in diesem Zusammenhang dafür aus, dass für eine ausreichende Zugänglichkeit von 
Bahnhöfen und für sichere Stellplätze in ausreichender Zahl an Bahnhöfen und 
Mobilitätsknotenpunkten gesorgt wird;

69. ist der Ansicht, dass Grenzstädte in der Lage sein sollten, täglich einen effizienten und 
nahtlosen grenzüberschreitenden Verkehr sicherzustellen und gleichzeitig 
Verbindungslücken und Engpässe zu beseitigen sowie für eine bessere und 
nachhaltigere Anbindung europäischer Haupt- und Großstädte zu sorgen; hebt in diesem 
Zusammenhang hervor, dass insbesondere Hochgeschwindigkeitszüge und Nachtzüge 
besser eingesetzt werden sollten, vor allem in den Gebieten, in denen dies zurzeit noch 
nicht der Fall ist; betont, dass einer der wichtigsten Wettbewerbsvorteile des 
Schienenverkehrs darin besteht, dass er Stadtzentren miteinander verbinden kann; 
fordert in diesem Zusammenhang alle betroffenen Behörden nachdrücklich auf, 
bestehende Hindernisse zu beseitigen und diese Verbindungen zwischen städtischen 
Zentren in der EU herzustellen, wo diese noch nicht bestehen;

70. weist darauf hin, dass es an den Grenzen mitunter zu extrem langen Wartezeiten für den 
Schienen- aber auch für den Straßengüterverkehr kommt, die in einigen Fällen die 
städtischen Mobilitätssysteme und alle Verkehrsmittel beeinträchtigen; betont, dass sich 
solche Vorkommnisse negativ auf Grenzstädte und -gebiete auswirken, unmittelbar die 
Luftqualität und die Lärmbelastung beeinflussen und die Gesundheit der europäischen 
Bürger beeinträchtigen; weist darauf hin, dass dadurch auch die Gefahr von 
Verkehrsunfällen erhöht und die Infrastruktur beschädigt wird; fordert daher die 
Einführung eines EU-weiten Standards von durchschnittlich einer Minute für die 
Abfertigung und Kontrolle von schweren Nutzfahrzeugen an den Grenzen der EU, 
einschließlich Maßnahmen für den Fall der Nichteinhaltung dieses Standards;

71. betont, dass die Ambitionen und Ziele im Bereich der städtischen Mobilität eine 
angemessene, langfristige Finanzierung erfordern, was angesichts der beispiellos hohen 
Inflation und des beschleunigten Übergangs zu einer Unabhängigkeit von fossilen 
Brennstoffen, der unter anderem durch die Energiekrise infolge des illegalen und 
ungerechtfertigten Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine bedingt ist, noch 
wichtiger ist, und dass es auch anderer nichtfinanzieller Unterstützungsinstrumente 
bedarf; fordert in diesem Zusammenhang eine Kombination aus ausreichenden 
öffentlichen, privaten, nationalen und europäischen Mitteln und die rasche Umsetzung 
der einschlägigen bestehenden EU-Programme und -Projekte; fordert darüber hinaus 
eine ehrgeizige Finanzierung der städtischen Mobilität, um über den Mehrjährigen 
Finanzrahmen 2021-2027 hinaus Verbesserungen in Bezug auf Konnektivität, Effizienz, 
Erschwinglichkeit, Intermodalität und Nachhaltigkeit zu erzielen; fordert weitere 
Finanzmittel für die intermodale Konnektivität zwischen städtischen, stadtnahen und 
ländlichen Gebieten, auch für den Schienenverkehr, sowie stärker digitalisierte 
Fahrzeuge und Infrastruktur, auch um der Entvölkerung dieser Gebiete 
entgegenzuwirken;

72. betont, dass bei der Planung städtischer Investitionen multimodale Lösungen für alle 
Nutzer, einschließlich des kollektiven Verkehrs, unterstützt werden sollten;



73. fordert eine weitere Einbeziehung der Europäischen Investitionsbank (EIB-Gruppe), um 
eine Aufstockung der verfügbaren Mittel zu ermöglichen, einschließlich einer direkten 
Zuweisung an die lokalen Behörden, wo dies möglich ist, wobei den Bedürfnissen 
kleinerer Städte und Gemeinden besondere Aufmerksamkeit zu widmen ist;

74. hebt den Nutzen hervor, den die von der EU bereitgestellte verwaltungstechnische 
Unterstützung und Schulung für regionale und lokale Behörden in Bezug auf 
Finanzierungsmechanismen und -möglichkeiten bieten;

Der grüne und der digitale Wandel im städtischen Verkehr

75. stellt fest, dass städtische Gebiete unter den Auswirkungen der Luftverschmutzung 
leiden; weist darauf hin, dass die Belastung durch Luftverschmutzung, insbesondere 
Feinstaub, die Zahl der vorzeitigen Todesfälle in Europa erhöht; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, mehr für die Verbesserung der Luftqualität in Städten zu tun;

76. stellt fest, dass die lokalen Behörden in städtischen Gebieten der EU unterschiedliche 
politische Maßnahmen ergreifen, um die Luftverschmutzung, Lärmbelastung und 
Verkehrsüberlastung in ihren Städten zu verringern, die von emissionsarmen Zonen bis 
hin zu gezielten Lieferfenstern für den Güterverkehr, Emissionsaufklebern, 
Verkehrsplänen usw. reichen; erkennt in diesem Zusammenhang den Mehrwert des 
Austauschs über bewährte Verfahren zwischen Städten und auf europäischer Ebene an;

77. hebt die zusätzlichen Vorteile hervor, die sich aus der Verringerung der 
Verkehrsüberlastung ergeben, insbesondere mit Blick auf den erleichterten Zugang für 
Rettungsfahrzeuge, wie Polizeifahrzeuge, Krankenwagen und Löschfahrzeuge;

78. stellt fest, dass die Dekarbonisierung in städtischen Gebieten unter anderem aufgrund 
der höheren Bevölkerungsdichte oft effizienter ist und dass die Dekarbonisierung daher 
in diesen Gebieten schneller erfolgen sollte;

79. begrüßt lokale Initiativen, mit denen gegen verkehrsbedingte Lärmbelastung 
vorgegangen wird, die sich negativ auf die menschliche Gesundheit und die biologische 
Vielfalt auswirkt, z. B. den Einsatz von Lärmradaren in Paris; ist der Ansicht, dass die 
Kommission derartige Initiativen ermitteln und fördern sollte, u. a. durch ihre Leitlinien 
zu den Plänen für nachhaltige städtische Mobilität, und dass die Mitgliedstaaten solche 
Instrumente in größerem Umfang einsetzen sollten;

80. begrüßt lokale Initiativen, mit denen gegen verkehrsbedingte Lärmbelastung 
vorgegangen wird, die sich negativ auf die menschliche Gesundheit und die biologische 
Vielfalt auswirkt, z. B. den Einsatz von Lärmradaren in Paris; ist der Ansicht, dass die 
Kommission derartige Initiativen ermitteln und fördern sollte, u. a. durch ihre Leitlinien 
zu den Plänen für nachhaltige städtische Mobilität, und dass die Mitgliedstaaten solche 
Instrumente in größerem Umfang einsetzen sollten;

81. stellt fest, dass Zufahrtsregelungen für den städtischen Raum in europäischen 
Stadtgebieten zunehmend genutzt werden, um Verkehrsüberlastung und Verschmutzung 
zu verringern, auch durch Zufahrtsbeschränkungen für schwere Nutzfahrzeuge; stellt 
fest, dass die Zufahrtsregelungen für den städtischen Raum häufig auf den Euro-
Normen für Fahrzeuge beruhen; nimmt in diesem Zusammenhang den Vorschlag für 
neue strengere Euro-7-Normen zur Kenntnis;



82. betont, dass städtische Gebiete für alle zugänglich bleiben müssen, da die Beschränkung 
der Zufahrt zu einem städtischen Gebiet für bestimmte Fahrzeuge oder Nutzer zu einer 
Diskriminierung unter den Bürgern führen kann und die Umsetzung dieser Zonen 
insbesondere die tägliche Mobilität von Bürgern mit niedrigem oder mittlerem 
Einkommen und von Bürgern aus stadtnahen und ländlichen Gebieten sowie ihren 
sozioökonomischen Status erheblich beeinträchtigt; ist der Ansicht, dass keine 
Bevölkerungsgruppe insofern benachteiligt werden sollte, dass der Verkehr für sie 
ineffizient oder die Mobilität selbst für sie unmöglich wird, was auch zu einer weiteren 
Verstädterung führen könnte;

83. betont, das intelligente Lösungen wichtig sind, mit denen die Fahrer besser über die 
kohärente Einhaltung bestimmter Vorschriften informiert werden, insbesondere im 
Hinblick auf die grenzüberschreitende Durchsetzung; stellt fest, dass gemeinsame 
europäische Normen und technologische Lösungen einen nahtlosen Zugang zu all 
diesen Gebieten ermöglichen können und dass diese Normen auf Daten beruhen und in 
Gebieten mit nachweislich extrem hohen Emissionen Zufahrtsregelungen für den 
städtischen Raum ermöglichen sollten; hebt hervor, dass Zufahrtsregelungen für den 
städtischen Raum von Folgenabschätzungen sowie von Konsultationen mit der 
Öffentlichkeit und anderen Interessenträgern, Informationen und Mitteilungen über die 
damit verbundenen wirtschaftlichen Faktoren begleitet werden sollten; betont, dass die 
lokalen Behörden die Kommission vor der Einführung von Zufahrtsregelungen für den 
städtischen Raum informieren sollten;

84. betont, dass solche Maßnahmen dazu beitragen würden, die Vorteile, die diese Gebiete 
durch bessere Luftqualität und Verkehrsentlastung bieten würden, mit ihren Nachteilen 
in Einklang zu bringen, zu denen Diskriminierung, eine weitere Fragmentierung des 
einheitlichen europäischen Verkehrsraums, zusätzliche Kosten für die städtische 
Logistik und mögliche Auswirkungen auf den lokalen Tourismus gehören;

85. spricht sich dafür aus, die Dimension des nachhaltigen Güterverkehrs in die Pläne für 
nachhaltige städtische Mobilität aufzunehmen, um die Pläne für nachhaltige städtische 
Logistik und emissionsfreie und emissionsarme Lösungen für den städtischen 
Güterverkehr, einschließlich des Schienenverkehrs und der Binnenschifffahrt, 
emissionsfreier und emissionsarmer Fahrzeugbestände und Lastenrädern anhand von 
Radverkehrslogistik unter Anwendung neuer Verteilungsmodelle, dynamischer 
Streckenführungen und multimodaler Verbindungen zu beschleunigen;

86. betont, dass die städtische Logistik als fester Bestandteil der Stadtplanung behandelt 
werden sollte, um die Effizienz der städtischen Güterverkehrsdienste sicherzustellen 
und eine Beeinträchtigung anderer Beteiligter zu vermeiden;

87. betont, dass es wichtig ist, multimodale Güterterminals in das städtische 
Verkehrssystem und die städtische Infrastruktur einzubeziehen; betont, dass es wichtig 
ist, Sammelzentren für Pakete einzurichten, die von allen Transportunternehmen 
gemeinsam genutzt werden, für alle Arten von Nutzern zugänglich und in ausreichender 
Zahl vorhanden sind, um die sichere Abholung von Paketen zu erleichtern und das 
Verkehrsaufkommen im Zusammenhang mit der Zustellung von Waren über die letzte 
Meile innerhalb von Städten zu verringern;

88. betont, dass es wichtig ist, die städtische Logistik zu dekarbonisieren und den Übergang 
zu einer emissionsfreien und emissionsarmen Stadtlogistik vor dem Hintergrund der 



steigenden Nachfrage im elektronischen Handel durch emissionsfreie und 
emissionsarme Fahrzeuge, den Schienenverkehr und die Binnenwasserstraßen zu 
beschleunigen; fordert die lokalen Behörden auf, auch das Potenzial und die 
Möglichkeiten für die Beförderung von Gütern mit alternativen Lösungen wie 
Fahrrädern, Lastenfahrrädern und Elektrofahrrädern in ihrer Stadtlogistik zu prüfen; 

89. fordert die Mitgliedstaaten auf, in Zusammenarbeit mit den lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften die öffentliche Verfügbarkeit von Ladepunkten und einer 
Betankungsinfrastruktur für alternative Kraftstoffe (in städtischen, stadtnahen und 
ländlichen Gebieten) unter Berücksichtigung der Besonderheiten aller 
Fahrzeugkategorien gemäß der Verordnung über den Aufbau der Infrastruktur für 
alternative Kraftstoffe sicherzustellen, um zu einer rascheren Einführung nachhaltiger 
Verkehrslösungen beizutragen; fordert die Mitgliedstaaten auf, mit der Kommission 
zusammenzuarbeiten, um Anreize für Einzelpersonen und Unternehmen zu schaffen, 
emissionsfreie und emissionsarme Verkehrsträger zu nutzen, wie Empfehlungen zu 
einem vereinfachten Gesetzgebungsverfahren hinsichtlich Stadtplanung und Erteilung 
von Genehmigungen;

90. betont, wie wichtig alternative Kraftstoffe für eine emissionsfreie und emissionsarme 
Mobilität sowie die Kreislaufwirtschaft sind, um die ehrgeizigen Umweltziele der EU 
zu verwirklichen; stellt in diesem Zusammenhang fest, dass die Umstellung auf 
emissionsfreie und emissionsarme Fahrzeuge, insbesondere Elektrofahrzeuge, über 
großes Potenzial verfügt, die Treibhausgasemissionen auf inklusive und 
erschwinglichere Weise zu senken; unterstreicht daher, dass eine Optimierung des 
Regulierungsumfelds innerhalb der EU von entscheidender Bedeutung ist, um die 
Nachrüstungsindustrie zu unterstützen; fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission 
auf, zusammenzuarbeiten, um verschiedene finanzielle, steuerliche und regulatorische 
Anreize zu entwickeln, um privaten und gewerblichen Nutzern die Umstellung auf 
emissionsfreie und emissionsarme Alternativen zu ermöglichen;

91. fordert die lokalen Gebietskörperschaften auf, Ladeinfrastrukturen für Elektrofahrräder 
und Lastenfahrräder bereitzustellen; unterstreicht, dass eine Infrastruktur zum Aufladen 
und Betanken mit alternativen Kraftstoffen Bestandteil multimodaler Knotenpunkte und 
Terminals sein muss;

92. unterstreicht, dass stillgelegte und veraltete flächenintensive Bahnanlagen und 
öffentliche Verkehrsanlagen wie Bahnhöfe, Flächen, Lagerhallen und stillgelegte 
mechanische Werkstätten, auch wenn sie sich noch im Besitz des Unternehmens 
befinden, funktionale Lösungen für Tätigkeiten bieten können, die den lokalen 
Gemeinschaften unmittelbar zugutekommen, beispielsweise gemeinnützige Initiativen, 
Bauernmärkte und andere als groß angelegte Solidaritätsinitiativen, wobei gleichzeitig 
eine nachhaltige Nutzung öffentlicher Räume im städtischen Umfeld gewährleistet 
wird;

93. hebt hervor, dass KI und Digitalisierung Instrumente sind, die zur Verbesserung der 
allgemeinen Effizienz des Verkehrssystems genutzt werden können, indem sie in 
Fahrzeugen, Verkehrsmanagementsystemen und auf optimierten intelligenten 
Verkehrssystemen (IVS) beruhenden Diensten eingesetzt werden, um Komfort und 
Zuverlässigkeit der Planung des kollektiven Verkehrs zu verbessern, 
Treibhausgasemissionen zu senken, Reisezeiten und -kosten zu verringern sowie den 
Verkehr zu entlasten und zugleich die Vorhersehbarkeit der Erbringung von Diensten 



und die Kundenzufriedenheit erheblich zu verbessern; stellt gleichzeitig fest, dass der 
Verkehr sicherer, effizienter, nachhaltiger und erschwinglicher gestaltet werden kann; 
betont in diesem Zusammenhang, dass die Sicherheit und Vertraulichkeit der erzeugten 
und gesammelten Daten gewahrt werden müssen;

94. fordert, dass neuester Fahrzeugtechnologien wie hochmoderne Personenkraftwagen, 
Lieferwagen, Lastkraftwagen und Busse eingeführt werden, die eine wichtige Rolle im 
städtischen Verkehr spielen können, indem sie intelligente, nachhaltige, sichere, 
erschwingliche und effiziente Lösungen für den individuellen und kollektiven Verkehr 
und die Logistik bieten, um eine kooperative, vernetzte und automatisierte Mobilität zu 
entwickeln und einzusetzen und ein wirksameres aktuelles Verkehrsmanagement zu 
ermöglichen; ; betont, dass die verfügbare Technologie eine nahtlose multimodale 
Integration, einschließlich der Ausstellung von Einzelfahrscheinen, ermöglicht, 
vorausgesetzt, dass die verschiedenen Betreiber die Fahrpläne und Echtzeitdaten 
ordnungsgemäß teilen; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten nachdrücklich 
auf, die Forschung und Investitionen im Bereich der intelligenten Mobilität und damit 
verbundene Weiterqualifizierung und Umschulung zu verstärken, um zur Entwicklung 
innovativer Verkehrslösungen beizutragen;

95. unterstützt die Ausstattung kritischer Straßenabschnitte und unfallträchtiger Stellen 
(z. B. Tunnel, Brücken, Ballungszentren mit hoher Verkehrsdichte) mit angemessenen 
IVS und die Bereitstellung von IVS-Diensten an Orten und in Bereichen auf kritischen 
Straßenabschnitten, was zu schnellen Erfolgen im Hinblick auf Sicherheit und Effizienz 
der Straßen führen wird;

96. hebt hervor, dass autonome Fahrzeuge, die mit KI-Systemen ausgestattet sind, die ihre 
Umgebung scannen und sofort reagieren, menschliches Versagen maßgeblich 
verringern und erheblich zur Reduzierung von Unfällen und der Zahl der Verkehrstoten 
beitragen können, wenn sie mit angemessenen Sicherheitsvorkehrungen eingesetzt 
werden; ist daher der Ansicht, dass dies in Anbetracht dessen, dass die Fortschritte bei 
der Senkung der Zahl der Verkehrstoten in der EU in den letzten zwei Jahrzehnten 
stagniert haben, ein wichtiges Instrument zur Beschleunigung der Verwirklichung der 
Vision Zero sein kann;

97. ist der Auffassung, dass ein lokaler politischer Rahmen und öffentlich-private 
Partnerschaften geschaffen werden müssen, die in der Lage sind, die Industrie und die 
Mobilitätsanbieter bei der Einführung innovativer und nachhaltiger Geschäftsmodelle 
und neuer Technologien für die urbane Mobilität, wie dem Betrieb autonomer 
Fahrzeuge, zu unterstützen; stellt fest, dass dies durch die Angleichung der 
Zugangsregelungen für Städte erleichtert werden kann, um Größenvorteile zu erzielen 
und die Kosten zu senken;

98. fordert die Erarbeitung eines geeigneten rechtlichen, ethischen und politischen Rahmens 
für den Einsatz von KI in der nachhaltigen und intelligenten Mobilität und im 
nachhaltigen und intelligenten Verkehr sowie bei Nutzerdaten;

99. hebt in diesem Zusammenhang hervor, dass in den nächsten Jahren vollkommen 
autonome oder hochautomatisierte Fahrzeuge auf den Markt kommen werden und dass 
es schnellstmöglich angemessene Regelungsrahmen geben muss, die deren sicheren 
Einsatz gewährleisten und klare Haftungsregelungen schaffen, um auf die daraus 
resultierenden Veränderungen, zu denen auch die Interaktion zwischen autonomen 



Fahrzeugen und den Infrastrukturen und den anderen Nutzern gehört, einzugehen;

100. betont, dass digitale Lösungen auf inklusive und partizipative Weise eingeführt werden 
müssen, um einen barrierefreien Verkehr für alle Nutzergruppen zu erreichen, und dass 
sie menschliche Kontrollmechanismen gewährleisten und Diskriminierung aufgrund 
digitaler Kompetenzen und des Zugangs zu Technologien vermeiden müssen;

101. fordert eine dringende Verbesserung der physischen und digitalen Infrastruktur in den 
Städten, um den sicheren Einsatz des automatisierten Fahrens sicherzustellen sowie eine 
Harmonisierung der Verkehrsregeln in allen Mitgliedstaaten und bei lokalen 
Gebietskörperschaften;

102. hebt das wachsende Potenzial der Luftmobilität in städtischen Gebieten hervor, 
insbesondere im Hinblick auf die mögliche Nutzung von Drohnen durch eine breite 
Öffentlichkeit;

103. betont, dass unbemannte Luftfahrzeuge als Teil des Mobilitätsrahmens betrachtet 
werden müssen und dass ihre Sicherheit daher reguliert werden sollte und dass vor der 
Verabschiedung von Maßnahmen oder Plänen in diesem Bereich eine umfassende 
Folgenabschätzung für die städtische Luftmobilität vorgenommen werden sollte, um 
ihre Vorteile und mögliche Bedenken in Bezug auf Sicherheit, Lärm, Privatsphäre oder 
Wohnrechte angemessen zu bewerten;

104. weist darauf hin, dass Aspekte des Straßenverkehrs aufgrund ihrer wesentlichen 
Auswirkungen auf die wirtschaftliche, ökologische und soziale Nachhaltigkeit 
zunehmend an Bedeutung gewinnen; betont, wie wichtig der Austausch von bewährten 
Verfahren und Daten ist; begrüßt in diesem Zusammenhang den Vorschlag der 
Kommission, die 19 Indikatoren für nachhaltige urbane Mobilität bis 2022 zu 
verbessern;

105. betont, dass die Kommission die verschiedenen Faktoren, die für die Qualität der 
städtischen Verkehrsdienste ausschlaggebend sind, kontinuierlich überwachen muss, um 
die Umsetzung der geltenden einschlägigen Rechtsvorschriften zu bewerten und deren 
Mängel zu beheben; hält die nationalen Behörden dazu an, der Kommission regelmäßig 
statistische Informationen zu übermitteln, darunter Informationen über das Angebot an 
öffentlichen Verkehrsmitteln, die Luftqualität, Unfälle in der städtischen Mobilität, 
Fahrgastströme, Pendlerverhalten, Daten über aktive Mobilität, einschließlich Daten 
von Fahrradlogistikknotenpunkten von Unternehmen, die Lastenfahrräder in ihrer 
Lieferkette einsetzen, Car-Sharing und andere sich entwickelnde Mobilitätsformen;

106. unterstreicht, dass es wichtig ist, im Rahmen der Erhebung und Übermittlung der Daten 
an die Kommission für jeden städtischen Knotenpunkt sozioökonomische Daten 
hinzuzufügen, und dass diese Daten die Zugänglichkeit, Erschwinglichkeit oder 
Benutzerfreundlichkeit öffentlicher und privater Mobilitätsdienste und andere Aspekte 
abdecken sollten;

107. fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, die europäischen Städte bei der 
Bewältigung der Herausforderungen im Zusammenhang mit der Datenerhebung zu 
unterstützen und die gemeinsame Nutzung europäischer Verkehrs- und Mobilitätsdaten 
durch die Mitgliedstaaten über einen öffentlichen gemeinsamen Datenraum zu fördern;



108. betont die Notwendigkeit, die rasche Einführung umweltfreundlicher, nutzerorientierter, 
integrierter Mobilitätslösungen für Personen und Güter sowie für private und öffentliche 
Akteure zu fördern, um sicherzustellen, dass neuartige Mobilitätslösungen auf die 
Bedürfnisse der Menschen zugeschnitten sind und allen Bürgerinnen und Bürgern 
Zugang zu einer neuen Generation sauberer, sicherer, erschwinglicher und gerechter 
Möglichkeiten der Fortbewegung bieten; hebt hervor, dass es wichtig ist, dass sich 
öffentliche und private Akteure im Rahmen der Zusammenarbeit und eines 
konstruktiven Dialogs zwischen der Gesellschaft, den lokalen Gebietskörperschaften 
und den Unternehmen engagieren, um eine derartige nachhaltige Mobilität von 
Menschen und Gütern in städtischen Gebieten zu erreichen;

109. fordert die Mitgliedstaaten auf, für interoperable EU-weite Echtzeit-
Verkehrsinformationen zu sorgen, die Dienstleistern und Entwicklern zur Verfügung 
stehen sollten, um die Einrichtung von Websites mit Reiseinformationen, Online-
Reiseplanern und anderen Anwendungen und Diensten für Bürgerinnen und Bürger und 
Logistikunternehmen zu erleichtern;

110. fordert, dass multimodale digitale Mobilitätsmittel (MDMS), wie z. B. Mobilität als 
Dienstleistung (MaaS), in ganz Europa weiter ausgebaut und umgesetzt werden, wobei 
der kollektive Verkehr sowie andere Lösungen für die erste und für die letzte Meile, 
beispielsweise Dienste für die gemeinsame Nutzung von Mikromobilität, integriert und 
gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle Verkehrsanbieter und Verkehrsträger 
sichergestellt werden; betont, dass Mobilität als Dienstleistung ein wichtiges Instrument 
für multimodale Knotenpunkte ist, das alle Mobilitätsdienste sowie das Parken integriert 
und somit Informationen über die besten verfügbaren Dienste unter Berücksichtigung 
der Kosten und der Dauer der Reise liefert, das Ziel der emissionsfreien und 
emissionsarmen Fortbewegung umfasst und die Ausstellung von Einzelfahrscheinen 
ermöglicht;

111. teilt die Ansicht, dass mehr getan werden muss, um multimodale Informationssysteme 
und den intelligenten Fahrscheinverkauf zu fördern; betont, wie wichtig es ist, dass die 
Fahrgäste bei der Suche, der Auswahl und dem Kauf von Mobilitätsdienstleistungen ein 
nahtloses Nutzererlebnis haben; unterstreicht, dass zur Förderung multimodaler 
Fahrscheinsysteme sektorspezifische Lösungen in Betracht gezogen und gefördert 
werden sollten;

112. unterstreicht die Bedeutung benutzerfreundlicher multimodaler Fahrscheinsysteme und 
Bezahlmethoden; stellt fest, dass eine Eurobarometer-Studie aus dem Jahr 2019 ergab, 
dass ein einziges Instrument für den Fahrscheinverkauf für alle Fahrten im Stadtverkehr 
in jeder europäischen Stadt für die persönliche Mobilität am nützlichsten wäre; fordert 
die Kommission nachdrücklich auf, keine weiteren von ihr angekündigten 
Legislativvorschläge zu verzögern, die die städtische Mobilität betreffen, insbesondere 
multimodale Fahrscheinsysteme; betont, dass die Einführung multimodaler 
Fahrscheinsysteme von größter Bedeutung ist, um nachhaltige Verkehrsträger für die 
Nutzer so zugänglich und effizient wie möglich zu machen; legt den Mitgliedstaaten 
nahe, ihre nationalen Rechtsvorschriften anzupassen und Informationskampagnen 
durchzuführen sowie integrierte Mobilitätslösungen, einschließlich integrierter 
Fahrscheinsysteme, einzuführen;

113. betont, dass es wichtig ist, dass die Fahrgäste ein nahtloses Nutzererlebnis haben, wenn 
sie ihre städtische Mobilitätslösung nutzen sowie bei Anschlüssen im Fernverkehr; ist 



der Ansicht, dass sektorbezogene Lösungen unterstützt und als Ausgangspunkt für die 
Verbesserung multimodaler Fahrscheinsysteme für die Mobilität in Städten und im 
Fernverkehr betrachtet werden sollten, um in solchen Fällen eine nahtlose 
Fahrscheinausstellung zu erreichen;

114. betont, dass eine intelligente Verwaltung von Parkflächen, insbesondere von 
intermodalen Park-and-Ride- sowie Kiss-and-Ride-Parkflächen, wichtig ist, da sie ein 
erhebliches Potenzial zur Verringerung von Emissionen, zur Vermeidung von Staus und 
für Zeitersparnis bieten; fordert, dass die Nutzung intelligenter mobiler Parkplatz-Apps 
verstärkt wird, um den Zugang zu Parkplätzen und Park-and-Ride-Anlagen zu 
erleichtern und deren Verfügbarkeit sowie die Auswahl an Zahlungsmöglichkeiten zu 
erhöhen;

115. legt den regionalen und lokalen Gebietskörperschaften nahe, sichere Fahrradparkplätze 
und Aufbewahrungseinrichtungen in der Nähe der Start- und Zielorte vorzusehen, 
darunter Parkflächen für Fahrräder, die größere Abmessungen als Standardfahrräder 
haben, etwa Dreiräder (einschließlich für Menschen mit eingeschränkter Mobilität) und 
Lastenfahrräder, Bereiche für Elektrofahrräder und E-Lastenräder, die mit Ladepunkten 
ausgestattet sind, und nach Möglichkeit Reparaturstellen an Bahnhöfen, Flughäfen und 
Seehäfen sowie in neuen, renovierten und bestehenden Gebäuden; fordert die 
Entwicklung und Unterstützung von Projekten, die sichere Fahrradabstellmöglichkeiten 
für Bürgerinnen und Bürger bieten, die keinen Zugang zu privaten Abstellmöglichkeiten 
haben; erkennt an, dass das Aufkommen von Elektrofahrrädern höhere 
Sicherheitsstandards für die Lagerung erfordert; stellt fest, dass die Zahl der Diebstähle 
von Elektrofahrrädern zunimmt; hebt hervor, dass die Kommission die lokalen und 
regionalen Gebietskörperschaften diesbezüglich unterstützen sollte;

°

° °

116. beauftragt seine Präsidentin, diese Entschließung dem Rat, der Kommission sowie den 
Regierungen der Mitgliedstaaten und ihren Parlamenten zu übermitteln.


